
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landesberufsschule für Handel und Grafik 'Johannes 
Gutenberg' Bozen 

Scuola professionale provinciale per il commercio e le arti 
grafiche 'Johannes Gutenberg' di Bolzano 

 

  

Landesberufsschule Gutenberg 

Siemensstraße 6-8 Via Siemens 

39100 Bozen | Bolzano 

 

Tel. 0471 56 25 00 | Fax 0471 56 25 55 

lbs.bz-hg-gutenberg@schule.suedtirol.it 

www.gutenberg.berufsschule.it 

St.-Nummer | MwSt.-Nummer 

Codice fiscale | Partita IVA  

94134500217 | 02943020210 

DEKRET DER FÜHRUNGSKRAFT VOM 23. JÄNNER 2023, NR. 12 
(Veröffentlichung auf der Webseite der Schule, G.v.D. Nr. 33/2013) 

 
 

GENEHMIGUNG DES ZWEIJAHRESPROGRAMMS DER BESCHAFFUNGEN  
DER LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN  

FÜR DIE PROGRAMMIERUNGSPERIODE 2023-2024-2025 

 

 
Die Führungskraft der Landesberufsschule für Handel und Grafik 'Johannes Gutenberg' Bozen, Frau Edit 
Meraner 
 
hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 
in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, „Autonomie der Schulen”, in geltender Fassung, insbesondere 
in den Artikel 13, Absatz 1, welcher vorsieht, dass Schuldirektoren und Schuldirektorinnen als Führungskräfte 
eingestuft werden und in den Absatz 2, welcher vorsieht, dass der Schuldirektor oder die Schuldirektorin für 
die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist; 
 
in das Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, „Mitbestimmungsgremien der Schule”, in geltender 
Fassung, welches im Artikel 8, Absatz 1, vorsieht, dass der Schuldirektor oder die Schuldirektorin (ehemals 
“Vollzugsausschuss”) alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens der Schule trifft und im 
Rahmen des vom Schulrat genehmigten Finanzbudgets (ehemals “Haushaltsvoranschlag”), über die 
Verwendung der Geldmittel zur Durchführung der in die Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt; 
 
in den im Sinne des Landesgesetzes Nr. 12/2000, Artikel 4 erstellten und auf der Webseite der Schule 
veröffentlichten Dreijahresplans des Bildungsangebotes der Schule und in das diesbezügliche Finanzbudget; 
 
in das Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“, 
in geltender Fassung, insbesondere in den Artikel 7 über die Programmierung der Ausführung von öffentlichen 
Bauvorhaben, Dienstleistungen und Gütern/Lieferungen, welcher vorsieht, dass die öffentlichen Auftraggeber, 
und somit auch die öffentlichen Schulen in ihrer Eigenschaft als Vergabestellen im Sinne von Artikel 2, Absatz 
2, Buchstabe a) des Landesgesetzes Nr. 16/2015, angehalten sind, ein Zweijahresprogramm der 
Güter/Lieferungen und Dienstleistungen sowie ein Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge 
auszuarbeiten und zu genehmigen; 
 
in den Absatz 4 des Artikels 7 des Landesgesetzes Nr. 16/2015, welcher vorsieht, dass im Dreijahresprogramm 
der Lieferungen und Dienstleistungen und in den entsprechenden jährlichen Aktualisierungen, die 
Beschaffungen von Gütern/Lieferungen und Dienstleistungen mit einem geschätzten Einheitsbetrag gleich 
oder über 100.000 Euro enthalten sind; 
 
in den Absatz 7 des Artikels 7 des Landesgesetzes Nr. 16/2015, welcher vorsieht, dass das 
Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern/Lieferungen und Dienstleistungen und das 
Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen auf 
der Plattform “Informationssystem öffentliche Verträge” veröffentlicht werden; 
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in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27, Absatz 1, 
vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer institutionellen Ziele 
volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, dass die Schulen im Rahmen der 
Vertragsautonomie unter anderem Lieferverträge und Dienstleistungsverträge abschließen können, 
 

verfügt 
DIE SCHULFÜHRUNGSKRAFT 

 
1. dass die Schule, im Sinne der einschlägigen Bestimmungen, nicht verpflichtet ist, das Dreijahresprogramm 

der öffentlichen Bauaufträge für die Programmierungsperiode 2023-2024-2025 zu erstellen, da keine 
Arbeiten mit einem geschätzten Betrag gleich oder über 100.000,00 Euro geplant sind. 

 
Die Führungskraft 
Edit Meraner 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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